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Beschluß
über Maßnahmen zur besseren Nutzung 

der in Betrieben mit staatlicher Beteiligung, 
Produktionsgenossenschaften des Handwerks 
sowie privaten Industrie-, Bau-, Handwerks-, 

Verkehrs- und Handelsbetrieben 
vorhandenen Leistungs- und 

Effektivitätsreserven

vom 15. Dezember 1970

Die Betriebe mit staatlicher Beteiligung, die Produk
tionsgenossenschaften des Handwerks sowie die priva
ten Betriebe haben ihre wirtschaftliche Tätigkeit durch 
Ausschöpfung aller Leistungs- und Effektivitätsreser
ven so durchzuführen, daß diese zur planmäßigen 
Entwicklung der Volkswirtschaft und zu einem hohen 
Zuwachs an real verfügbarem Nationaleinkommen bei
trägt.

Um dieser Zielstellung gerecht zu werden, ist es er
forderlich, daß die in der Volkswirtschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik einheitlich geltenden Indu
striepreise auch für die Betriebe mit staatlicher Betei
ligung, Produktionsgenossenschaften des Handwerks 
und privaten Betriebe zur vollen ökonomischen Wir
kung kommen. Damit werden die Senkung der Selbst
kosten, die Steigerung der Arbeitsproduktivität und die 
Erhöhung der Effektivität beim Einsatz der betrieb
lichen Fonds wirkungsvoll stimuliert.

Durch die Weiterentwicklung von Kooperationsbezie
hungen zu volkseigenen Kombinaten und Betrieben 
und die weitere Einbeziehung in die Erzeugnisgruppen
arbeit sind die vorhandenen Produktionsreserven für 
die Herstellung bedarfsgerechter Konsumgüter für die 
Bevölkerung, hochwertiger Exporterzeugnisse sowie für 
Zulieferungen für Finalproduzenten und die Durch
führung von Baumaßnahmen zu mobilisieren.

Die Industrieminister, der Minister für Bauwesen, 
der Minister für Verkehrswesen sowie der Minister 
für Handel und Versorgung haben über die WB und 
andere wirtschaftsleitende Organe die Komplemen
täre, PGH-Mitglieder, privaten Unternehmer und die 
Werktätigen in den Betrieben bei der Lösung dieser 
Aufgaben zu unterstützen.

Dazu wird folgendes beschlossen:

1. Ausnutzung der Industriepreise zur Erhöhung der 
Effektivität der betrieblichen Leistung

1.1. Durch die Anwendung der staatlichen Kalkula
tionsrichtlinien bei der Kalkulation der Kosten 
zur Ausarbeitung und Bestätigung von Industrie
preisen wird die Durchsetzung des Grundsatzes, 
daß in der Volkswirtschaft der Deutschen Demo
kratischen Republik gleiche Preisbildungsprin
zipien für die Betriebe aller Eigentumsformen 
und für gleiche Erzeugnisse gleiche Industrie
preise gelten, weitgehend gewährleistet. Zur wei
teren Durchsetzung dieses Grundsatzes finden 
bei der Bildung fondsbezogener Industriepreise


